
RICHTLINIEN FÜR DEN ARBEITSEINSATZ FREMDER FIRMEN
in den Werkbereichen der Saarstahl AG  Völklingen / Burbach / Neunkirchen

Stand November 2022

1. Gesetze, Vorschriften, Betriebsord-
nung, Kontrollen

Alle Arbeiter, Angestellten und Beauftragte
des Auftragnehmers haben die in Deutsch-
land geltenden Rechtsnormen sowie die im
Vertrag zwischen Saarstahl AG und dem
Auftragnehmer vereinbarten Regelungen
nebst Nebenbestimmungen, z.B. Saarstahl
AG-Werks-Normen, einzuhalten. Es fallen
darunter auch die Bestimmungen über das
Betreten und Verlassen der Betriebe wäh-
rend der Arbeitszeit. Jeder Beschäftigte ist
den bei der Saarstahl AG (nachfolgend
SAG genannt) üblichen Ausgangskontrol-
len unterworfen. Ausfahrende Fahrzeuge
unterliegen ebenfalls den bei SAG üblichen
Kontrollen.
Beim Passieren der Torhäuser sind die
Anweisungen des Werkschutzes zu befol-
gen. Mitzuführen sind der Ausweis für
Fremdpersonal und bei Benutzung eines
Fahrzeuges die Einfahrgenehmigung.
Das Betreten von Betriebsteilen, die nicht
im Arbeitsauftrag genannt sind, ist im Inte-
resse der eigenen Sicherheit verboten.
Das Mitbringen von Fotoapparaten und das
Fotografieren im Betriebsgelände ist, wenn
keine Sondergenehmigung vorliegt, verbo-
ten.
Das Einbringen sowie der Genuss von al-
koholischen Getränken, sog. alkoholfreien
Getränken, wie z. B. alkoholfreier Wein, al-
koholfreies Bier, als auch von Suchtmitteln
jeder Art im Hüttenbereich ist grundsätzlich
untersagt.
Das in verschiedenen Betrieben bestehen-
de Rauchverbot ist unbedingt einzuhalten.
Die SAG behält sich das Recht vor, die Be-
schäftigung einzelner, nicht erwünschter
Personen im Hüttenbereich abzulehnen.
Vor Aufnahme der Arbeiten ist das für die
Durchführung der Arbeiten vorgesehene
Personal schriftlich unter Angabe von Na-
me, Vorname, Geburtsdatum, Beruf, Stand,
Wohnung sowie Einsatzort (Baustelle) der
verantwortlichen SAG-Leitung (im Regelfall
die Bauleitung) zu melden.

Diese Angaben dienen zur Ausstellung ei-
nes Hüttenausweises durch die Werksauf-
sicht. Die zur Durchführung der Arbeiten
benötigten Geräte und Materialien, soweit
sie nicht durch SAG zur Verfügung gestellt
werden, sind aus Kontrollgründen vor Ein-
fuhr in den Werksbereich unter Angabe
der Kenngrößen (Typ, Leistung usw.) in
einer Liste aufzuführen, die in vierfacher
Ausfertigung bei der zuständigen Ein-
gangsstelle abzugeben ist (Torhaus 1, 2
und 10). Ladung ist ordnungsgemäß zu si-
chern. Verstöße dagegen können nach
vorheriger erfolgloser Aufforderung zur
Herstellung der Sicherheit zum Einfahr-
oder Ausfahrverbot führen.

Der Auftragnehmer trägt die volle Verant-
wortung für die Einhaltung aller Arbeits-
schutzbestimmungen durch einen von ihm
beauftragten Subunternehmer. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, in die Verträge
mit dem Subunternehmer alle mit SAG
vereinbarten arbeitsschutzrelevanten Re-
gelungen zu übernehmen und sich über
deren Einhaltung zu vergewissern.

2. Unterweisung vor Aufnahme der Ar-
beiten/Gefahrstoffverordnung

Vor Aufnahme der Arbeiten werden die
verantwortlichen Leiter des Auftragneh-
mers entsprechend den geltenden Vor-
schriften einer Grundunterweisung unter-
zogen. Zusätzliche Unterweisungen wer-
den durch die verantwortliche SAG-
Leitung abgestimmt.

Zur Beurteilung der Gefährdung durch den
Einsatz von Gefahrstoffen haben die betei-
ligten Auftragnehmer vor Aufnahme der
Arbeiten ein Verzeichnis der von ihnen
eingesetzten Gefahrstoffe mit Mengenan-
gabe sowie die entsprechenden Sicher-
heitsdatenblätter vorzulegen. Sofern SAG
einen Koordinator bestellt, sind diesem al- le
notwendigen Angaben mitzuteilen.
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3. Innerbetrieblicher Transport und Ver-
kehr

Das Befahren des Werksgeländes ist ge-
nehmigungspflichtig.
Im Werksgelände gilt die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO). Auf befestigten Straßen
dürfen Kettenfahrzeuge nur auf Transport-
wagen befördert werden.
Der Aufenthalt im Bereich von Gleisanla-
gen ist grundsätzlich verboten.
Die Eisenbahn hat im Werksgelände
grundsätzlich Vorfahrt. Gleisanlagen dürfen
von Fahrzeugen nur im Bereich der befes-
tigten Fahrwege überquert werden.

4. Berücksichtigung betrieblicher Be-
lange

Bei Durchführung der Arbeiten hat sich der
Auftragnehmer den Betriebsverhältnissen
von SAG anzupassen. Dies gilt insbeson-
dere auch bei evtl. erforderlich werdenden
Nachbesserungsarbeiten.

5. Mitbenutzung von Betriebseinrich-
tungen

Betriebseinrichtungen von SAG wie Krane
usw. dürfen nicht benutzt werden. Es ist
nicht gestattet, Werkzeuge, Geräte und
Materialien von SAG unberechtigt zu ent-
nehmen oder ohne schriftliche Genehmi-
gung zu leihen.
Wird dies ausnahmsweise gestattet, ist der
Benutzer für ihren unfallsicheren Zustand
voll verantwortlich.
Ist die Mitbenutzung von Betriebseinrich-
tungen ausnahmsweise im Vertrag verein-
bart oder von der verantwortlichen SAG-
Leitung schriftlich gestattet, erfolgt die Be-
dienung dieser Betriebseinrichtungen nur
durch Personal von SAG.
Die Betriebsbelange von SAG haben auch
dann jederzeit Vorrang. Kosten für Warte-
zeiten kann der Auftragnehmer nicht gel-
tend machen.

6. Vom Auftragnehmer verwendete Ge-
räte und PSA

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ge-
räte, Maschinen, Werkzeuge, die Einrich-
tungen des Arbeitsplatzes sowie alle not-
wendigen persönlichen Schutzausrüstun-
gen (PSA) müssen den geltenden Geset-
zen, Vorschriften und Richtlinien sowie
den Mindestanforderungen der Saarstahl
AG entsprechen
(www.shsservices.org/uploads/
media/mindestanforderungen.pdf).
Funkgesteuerte Arbeitsmittel dürfen erst
benutzt werden, wenn die verantwortliche
SAG-Leitung die entsprechenden Fre-
quenzen mit der zuständigen Fachabtei-
lung abgestimmt hat und der Benutzung
zustimmt.

7. Koordination

Werden bei den Arbeiten vor Ort mehrere
Arbeitgeber tätig, sind die entsprechenden
Bestimmungen des § 8 Arbeitsschutzge-
setz sowie die berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften und/oder der Baustellenver-
ordnung einzuhalten. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich nach Maßgabe vorer-
wähnter Bestimmungen den Koordinator,
der vom Auftraggeber bestellt bzw. be-
nannt wird, bei der Planung und Ausfüh-
rung des Bauvorhabens zu unterstützen,
sowie dessen Hinweise und den Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
berücksichtigen. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, dafür zu sorgen, dass der
Koordinator seinen Arbeitnehmern im vor-
genannten Rahmen Weisungen erteilen
kann. Die Weisungsbefugnis des Koordi-
nators beinhaltet auch das Recht, die Ar-
beiten bei gravierenden sicherheitstechni-
schen Mängeln einzustellen. Die Unter-
weisung der Arbeitnehmer des Auftrag-
nehmers über ortsabhängige besondere
Gefährdungen / ortsbedingte Schutzvor-
schriften im Arbeitsbereich wird unmittel-
bar durch Mitarbeiter der Saarstahl AG
oder über die Vorgesetzten des Auftrag-
nehmers durchgeführt. Es darf nicht mit
der Arbeit begonnen werden, solange die
Unterweisung der vor Ort tätigen Arbeit-
nehmer nicht durchgeführt und dokumen-
tiert ist.
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8. Arbeiten im Bereich von Gleisanlagen

Für die sichere Abwicklung des Bahnbe-
triebes und zur Vermeidung von Unfällen
ist bei allen Arbeiten an Gleisanlagen oder
im Gleisbereich die Genehmigung des
SAG-Bahnbetriebes (vertreten durch die
Saar Rail GmbH) - über die verantwortliche
SAG-Leitung - einzuholen.
Erforderlich werdende Gleissicherungen
oder -sperrungen sind rechtzeitig der ver-
antwortlichen SAG-Leitung, mindestens 3
Tage vorher, anzumelden. Auch in drin-
genden Fällen dürfen die Arbeiten erst in
Angriff genommen werden, wenn eine
schriftliche Anweisung der verantwortlichen
SAG-Leitung vorliegt.
Grundsätzlich sind bei allen betriebsberei-
ten Gleisanlagen die jeweils erforderlichen
Lichtraumprofile einzuhalten. Die Skizzen
der Regellichtraumprofile und Ladeprofile
liegen bei der verantwortlichen SAG-Lei-
tung zur Einsichtnahme vor. Auf die Einhal-
tung des Kurvenausschlages ist besonders
zu achten.

9. Arbeiten im Bereich von Kabeln und
Leitungen

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der
Arbeiten bei der verantwortlichen SAG-
Leitung über die im Baubereich vorhande-
nen Leitungen und Einrichtungen zu infor-
mieren. Er hat alle Vorkehrungen zur Si-
cherung der bestehenden Versorgungslei-
tungen zu treffen. In Zweifelsfällen hat er
bei der verantwortlichen SAG-Leitung eine
sachverständige Aufsicht anzufordern.
Trifft der Auftragnehmer unvorhergesehen
auf Leitungen und Kabel, so hat er diese
sofort zu sichern und umgehend die ver-
antwortliche SAG-Leitung zu unterrichten.
Die erforderlichen Maßnahmen werden von
der verantwortlichen SAG-Leitung festge-
legt.
Vor Beginn der Arbeiten im Bereich span-
nungsführender Leitungen, insbesondere
Kranschleifleitungen und Oberleitungen,
hat der Auftragnehmer über die verantwort-
liche SAG-Leitung eine schriftliche Geneh-
migung (mit Vordruck) einzuholen.
Das Ab- und Wiedereinschalten der Ener-
gie im Werksbereich erfolgt nur durch
Fachbetriebe von SAG.

10. Arbeiten im Kranfahrbereich

Vor Beginn von Arbeiten im Kranfahrbe-
reich sind vom Verantwortlichen des Auf-
tragnehmers Sicherheitsmaßnahmen mit
der verantwortlichen SAG-Leitung festzu-
legen.
Besondere Vorsicht ist im Bereich von
Magnetkran-Transporten geboten.
In keinem Fall dürfen diese Bereiche un-
befugt betreten und solche Kranlasten un-
terschritten werden.
Diese Bereiche sind besonders gekenn-
zeichnet.

11. Arbeiten in Gruben, Schächten und
Kanälen

Arbeiten in Behältern, Kanälen, Schächten
und Gruben sind nach schriftlicher Festle-
gung der Sicherheitsmaßnahmen auszu-
führen.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind gemein-
sam mit der verantwortlichen SAG-Leitung
festzulegen.
Gruben, Schächte usw. sind vor Verlassen
der Arbeitsstätte abzudecken bzw. gegen
Hineinfallen zu sichern und bei Dunkelheit
zu beleuchten.

12. Arbeiten an gasgefährdeten Anla-
gen

Erst nach einer schriftlichen verbindlichen
Absprache mit der verantwortlichen SAG-
Leitung sind Arbeiten an gasgefährdeten
Anlagen durchzuführen.
Es muss sichergestellt sein, dass die Gas-
zufuhr unterbrochen ist.

13. Absicherung kraftbewegter Antriebe

Arbeiten im Gefahrenbereich kraftbeweg-
ter Antriebe dürfen nur vorgenommen wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass diese
sich nicht unbeabsichtigt in Bewegung
setzen können.
Es ist in Absprache mit der verantwortli-
chen SAG-Leitung nach der entsprechen-
den Sicherheitsanweisung zu verfahren.
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14. Umgang mit offenem Feuer und
Licht

Bei Durchführung von Schweißarbeiten
sowie beim Umgang mit offenem Feuer
und Licht ist die verantwortliche SAG-
Leitung zu verständigen.
Vor Ausführung von Schweißarbeiten in
feuer- und explosionsgefährdeten Betriebs-
stätten ist bei der verantwortlichen SAG-
Leitung eine Genehmigung einzuholen.
Die von der verantwortlichen SAG-Leitung
angeordneten Sicherheitsmaßnahmen sind
zu beachten.

15. Schadensmeldung

Beschädigungen bzw. Störungen an Ein-
richtungen und Anlagen sowie Diebstähle
sind sofort an SAG zu melden.

16. Unfälle

Unfälle sind unverzüglich zu melden. Hier-
zu stehen die Sanitätsstationen zur Verfü-
gung.
Für Notrufe mit SAG-Telefonen sind die
Nummern 110/112 zu verwenden. Wird ein
Notruf über das Handy abgegeben, sind
unbedingt folgende Nummern zu verwen-
den:
Völklingen: 06898-10110 oder 10112,
Burbach: 06898-108200
Neunkirchen: 06821-169-169

17. Arbeitsschutz- und Sicherheitsfra-
gen

Sollten Fragen zum Arbeits- oder Gesund-
heitsschutz bestehen, wenden Sie sich bit-
te an den Koordinator bzw. die verantwort-
liche SAG-Leitung. Über diese Personen
wird dann der notwendige Kontakt zu unse-
ren Fachabteilungen hergestellt.

18. Materiallagerung

Das Lagern brennbarer Flüssigkeiten und
Chemikalien ist in den Gebäuden sowie auf
dem Gelände der SAG aus Gründen des
Brandschutzes grundsätzlich verboten.
Die Zwischenlagerung von nicht brennba-
rem Material oder Behältern ist nur auf von
der verantwortlichen SAG-Leitung zuge-
wiesenen Flächen erlaubt. Brennbares Ma-

terial oder Geräte müssen grundsätzlich in
feuerwiderstandsfähigen Behältern aufbe-
wahrt werden.

19. Brennbare Flüssigkeiten

Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkei-
ten und bei Arbeiten in explosionsgefähr-
deten Räumen sind Zündquellen zu ver-
meiden. Offenes Feuer und das Rauchen
sind verboten. Mit brennbaren Flüssigkei-
ten getränkte Putzlappen, Reinigungstü-
cher etc. sind in geschlossenen, nicht
brennbaren Behältern zu sammeln. Aus
brennbaren Flüssigkeiten entweichen
Dämpfe, die bei bestimmter Konzentration
mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
Die Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie
sammeln sich in Bodennähe und können
Schwaden bilden, die am Boden entlang
kriechen und sich an anderer Stelle, z.B.
einer Grube, sammeln.

20. Lärm

Übermäßiger Lärm sollte bei Arbeiten auf
dem Gelände der SAG grundsätzlich ver-
mieden werden. Durch geeignete Maß-
nahmen muss darüber hinaus die Ausbrei-
tung von nicht vermeidbarem Lärm mini-
miert werden. Grundsätzlich dürfen nur
schallgedämpfte Druckluftkompressoren,
Druckluftwerkzeuge und Aggregate einge-
setzt werden. Arbeiten, bei denen voraus-
sichtlich erheblicher Lärm entsteht, sind
der verantwortlichen SAG-Leitung zu mel-
den und in Absprache mit dieser durchzu-
führen.

21. Boden- und Gewässerschutz

Beim Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen sind die einschlägigen Rechtsvor-
schriften einzuhalten. Der Umgang ist der
verantwortlichen SAG-Leitung zu melden.
Tropf- und Leckagemengen sind sofort mit
Bindemittel aufzunehmen und zu beseiti-
gen. Es dürfen grundsätzlich keine Stoffe
in die Kanalisation oder ins Grundwasser
gelangen.
Abwässer aus Reinigungsvorgängen sind
aufzufangen und vom Auftragnehmer ge-
mäß den Vorschriften zu entsorgen. Bei
Zuwiderhandlung behält sich der
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Auftraggeber die fachgerechte Beseitigung
der Verunreinigungen und deren Folgen, zu
Lasten des Verursachers, vor.

22. Verhalten bei Umweltschäden

Umweltschäden, wie auslaufendes Öl oder
Chemikalien, Gasaustritt u.ä. sind unver-
züglich unter der Zentralen Notrufnummer
zu melden (siehe Ziffer 16).

23. Haftung

Die Nichtbeachtung der vorstehend be-
schriebenen Richtlinien oder die Zuwider-
handlung gegen diese Richtlinien stellt
eine Pflichtverletzung dar. Der Auftrag-
nehmer haftet für alle Schäden, die SAG
durch eine solche Pflichtverletzung entste-
hen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragneh-
mer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.
Der Auftragnehmer hat eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zur Deckung von
Ansprüchen aus Anlass von Schadensfäl-
len abzuschließen und SAG auf Verlangen
nachzuweisen.

24. Erfüllung durch Nachunternehmer

Die Übertragung von Leistungen an Nach-
unternehmer ist nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung von SAG zulässig. Hierzu
sind die möglichen Nachunternehmer vor
der jeweiligen Bestellung vom Auftragneh-
mer schriftlich zu benennen und die Zu-
stimmung von SAG einzuholen. SAG kann
die Zustimmung jedoch nur aus wichtigem
Grund verweigern.
Bei Arbeiten auf dem Werksgelände der
SAG gelten Ihre Nachunternehmer uns ge-
genüber als Ihre Erfüllungsgehilfen.
Sie tragen die volle Verantwortung für die
Einhaltung aller Arbeitsschutzbestimmun-
gen durch einen von Ihnen beauftragten
Nachunternehmer und sind somit verpflich-
tet, in Ihre Verträge mit Ihren Nachunter-
nehmer alle mit SAG vereinbarten arbeits-
schutzrelevanten Regelungen zu überneh-
men und sich über deren Einhaltung zu
vergewissern.
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